
ln diesem Heft

Schrcerpunkt Steuerreform: Einlagenrückzahlung neu: Eigenkapitalgeber in der Steuerfalle
(Z ö ch li n g, Tre n kwa I d e r) 873

Schwerpu n kt Steuerreform : Nationalrat besch ließt,,Absch leich er"-Gesetz
(Fraberger, Trenkwalder, Walter)

Schwerpunkt Steuerreform: Nationalrat bringt Steuerreform auf den Weg
(Gesetzestexte samt allen Er[äuterungen)

881

885

Steue rreform gesetz 2O7 5 I 2O1. 6 885

Änderun g des End besteuerungsgesetzes 957

Ãnderung des Ban kwesen gesetzes 958

Konten register- u nd Konteneinscha u-Gesetz 960

Ka pita tabfluss-M etdegesetz 967

Kapitalertragsteuer bei verdeckten Ausschüttungen aus Schwarzumsätzen der GmbH
(Kirchmayr, Zorn) 974

Steuertermine im August 980

Der faktische Geschäftsführer als abgabenrechtlicher Pflichtenträ ger? (Leitner) 981.

Die Durch brechung des Bankgeheimnisses 982

Glossar (Betriebs-)Wirtschaft: Corporate Social Responsibility (Baumüller) 983

lmpressum:
Siehe letzte Umschlagseite

I n haltsverzeich n isd ienst
Anmeldung unter http: I I

per E-Mai[.
www. ti n deverlag.at/ n ewstetter/an m etd u n g/ n eu /

Redaktion: Prof. Gerhard Gaedke/Dr' Gerhard Kohler

Dr. Christa Lattner/Dipl.-Kfm. Eduard Mü[[er

Dr. Michael TumPel

Tet. Redaktionz +43 7 24 630, Farc DW 51

E-Mait Redaktion: redaktion@lindeverlag'at
Tet. Verlag: +43 724 630 Serie' Fax: DW 23

Adresse: 1210 Wien, ScheYdgasse 24

(

(



\f g
o

ARD 6457
69. Jahrgang, 23.Juli 2015

IN ATTER KURZE

INHATTSVERZEICHNIS

2

THEMA
Manfred Lindmayr: Die außerordentliche Auflösung von Lehrverhältnissen

Ein Lehrverhältnis kann nach Ablauf der Probezeit grundsätzlich nur einvernehmlich oder einseitig aus wichtigem Grund aufgelöst
werden, eine Kündigung kommt nicht in Betracht. Darüber hinaus besteht für den Lehrberechtigten und Lehrling aber noch die Mög-
lichkeit einer außerordentlichen Auflösung des Lehrverhältnisses, die einseitig und ohne Vorliegen wichtiger Gründe zu gesetzlich
fixierten Terminen erklär1 werden kann. Diese Auflösungsmöglichkeit wird im aktuellen Beitrag näher dargestellt.

RECHTSPRECHUNG

3

¿ARBEITSRECHT

Außerordentliche Auflösung des Lehrverhältnisses zum Ablauf des 1 2. oder 24. Monats der Lehrzeit

Einvernehmliche Auflösung statt Entlassung : keine listige lneführung

Verfristung des Entlassungsrechts steht Kündigungsschutz nach BEinstG nichi entgegen

B EinstG : Kúndigungsverfahren nach Entlassungsanfechtung

Unberechtigter Austritt während laufender Provisionsverhandlungen

Vorenthalten von bei Zweifel an Wirksamkeit e iner Verlragsänderung - Austritt unberechtigt

Recht auf Zusendung des isses?

I SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld: Berechnung des 6-monatigen Beobachtungszeitraums

Kürzung des Kinderbetreuungsgeldes wegen verspäteter Mutter-Kind-Pass-Untersuchung

Wochengeld bei Eintritt einer neuerlichen Schwangerschaft nach Ende des Kinderbetreuungsgeldbezugs?
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Wirtschaftsrecht
DEe Woche im Blick

Entscheidungen
BGH: Aufhebung eines Unternehmensvertrags mit.einer abhängÈ
gen GmbH ist nurzum Ende des Geschäftsjahres möglich
(1 6.6.20'-t 5 - n ZR 384 / 1 3)

BGH: Zur Aufschlüsselung der Forderung nach Arbeitnehmern in
lnsolvenzeröffn ungsantra g eines Sozialversicherun gsträgers
(1 1.6.201 s \XZB76/13)
BGH: Verbrauchern steht bei Fernabsatzverträgen über die Liefe-
rung von Heizöl ein Widerrufsrecht zu (17.6.20"t5 -VlllZR249/14)

Gesetzgebung
BMW|: TTIP - Dienstleistungen standen im Fokus der 10. Verhand-
lungsrunde
BMJV: stärkung des Verbraucherschutzes bei lmmobiliardarle-
hens- und Dispokrediten

Aufsätze

Dr. Nils Krause, LL.M., FAHaGesR/FAStR/RA/Solicitor,

und Christopher Albien, RA

BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport
zu Compliance 2014

Ende 201 3 und 201 4 hat es auf Ebene der Gesetzgebung diverse Re-

gelungen, lnitiativen und Diskussionen gegeben, die für die Compli-
ance in Unternehmen verschiedener Branchen relevant sind. Zur
Konkretisierung diesbezüglicher Pflichten haben auch einige Ent-
scheidungen der Gerichte beigetragen. Der Beitrag liefert einen
Überblick über beide Bereiche aus dem relevanten Berichtszeitraum.

Dr. Hervé Edelmann, RA, und Dr. Tanja Suchowerskyj, RAin

Kündigung von Bausparverträgen zehn Jahrd nach
Zuteilungsreife
Die langandauernde Niedrigzinsphase hat im Bereich des klassi-
schen Bankrechts zu einer Vielzahl von neuen Rechtsproblemen
geführt. Nachdem die hohe Guthabenverzinsung der Sparleistun-
gen der Bausparer droht, auf Dauer die für die Funktionsfähigkeit
des Bausparsystems erforderliche Gemeinschaft der Bausparer in
Mitleidenschaft zu ziêhen, geht nunmehr bspw. eine Vielzahl von
Bausparkassen dazu über, zum Schutz des Bausparkollektivs auch
solche Bausparverträge zu kündigen, bei denen nach Zuteilungs-
reife zehn Jahre vergangen sind, ohne dass der Bausparer sein Bau-
spardarlehen in Anspruch genommen hat. Der Beitrag zeigt auf,
dass und aus welchen Rechtsgründen Bausparkassen die Möglich-
keit zusteht, Bausparverträge zehn Jahre nach erstmaliger Zutei-
lungsreife jedenfalls nach 5 489 Abs. 1 Nr. 2 BGB wirksam zu kündi-
gen.

Entscheidungen

BGH: Teilbarkeit der Niederschrift von Hauptversammlungs-
beschlüssen in notariell beurkundete und in vom Aufsichts-
ratsvors¡tzenden unterzeichrtete Abschn¡tte
(19.s.201 5 - n ZR 17 6/ 1 4)

OLG München: Unzweckmäßige Parteivereinbarung über die
Bildung des Schiedsgerichts lässt Wirksamkeit der Schiedsklausel
generell unberührt
(1.1 0.201 4 - 34 SchH 11 /14 - dazu BB-Kommenrar von
Dr. Marco Jerczynski)

Neuerscheinung Buch
Säcker, EEG 2014, Sohderband Energierecht
Mit Änderungsentwurf der Bundesregierung vom 'l.4,2015

1.982 Seiten, € 198,00

l5BN: 978-3-8005,1567-7 / lnfos unter: www.shop.ruw.de

Steuerlrecht
Die l,lloche im Blick

Entscheidungen
EuGH: Umsatzbesteuerung bei Organschaft
(1 6.7.201 5 - C-108l1 4 und C-109 /1 4 (Larentia/Marenave))

BFH: Tarifbegünstigung des BA-Gewinns trotz vorheriger Ausglie-
derung einer 100Y0-Beteiligung an einer KapGes zum Buchwert
(28.s.201s - w R26/12)

i\ufsätze

Martin Riegel, RA/5t8, und Michael VUalke, RA

lnformationsaustausch nach S 117 AO zur bloßen
Analyse von Unternehmensstrukturen?
Das Ziel des grenzüberschreitenden lnformaiionsaustauschs besteht
darin, die Geschäftsmodelle und Strukturen der Unternehmen bes-
ser zu verstehen. Aktuell ist ein erstes Eilverfahren gegen das BZSt

anhängig, dem diese Frage zu Grunde liegt. Streitig sind sowohl die
beabsichtigte Weitergalie von lnformationen an ausländische Staa-
ten als auch beabsichtigte Anfragen der deutschen Finanzverwal-
tung an diese zur Erlangung von lnformationen. Gegen diesen Ein-
griff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung stehen den
betroffenen Steuerpflichtigen die Unterlassungsklage und dereinst-
weilige Rechtschutz in Form der einstweiligen Anordnung offen.

Thomas Streit, LL.M. Eur., RA/FAStR

Grundlegende Neuordnung der Reihengeschäfte:
Aufden Zeitpunkt der Verschaffung der
Verfügungsmacht kommt es an!

ln einem grenzüberschreitenden Reihengeschäft ist es von Bedeu-
tung, die umsatzsteuerfreie Lieferung zu bestimmen. Maßgebli-
ches Kriterium war bisher, wer den Transport der Ware vorgenom-
men oder veranlasst hat. ln zwei aktuellen Entscheidungen distan-
ziert sich der BFH von diesem Kriterium. Er hat für Recht erkannt,
dass es auf die Transportverantwortlichkeit nicht ankommen kann.
Stattdessen ist entscheidend, wann der letzte Abnehmer Verfü-
gungsmacht an der Ware erhalten hat.

Dr. Stefan Rogge, RA/SIB

Cloud Computing und Steuerrecht

Cloud Computing ist aktuell eines der am häufigsten diskutierten
Themen in der lT-Branche und darüber hinausgehend. Sowohl die
Nutzer von Cloud-Dienstleistungen als auch deren Anbieter sollten
bereits im Rahmen der Planung von Produkten und Projekten da-
rauf achten, negative steuerliche Folgen zu vermeiden. Vorausset-
zung hierfür ¡st ein entsprechendes Problembewusstsein. Der Bei-

trag möchte dieses durch die Behandlung der entsprechenden
Aspekte hervorrufen.

Entscheidungen

EUGH: Pauschale Besteuerung von Kapitalerträgen aus Beteiligun-
gen an ausländischen lnvestmentfonds
(21.5.2015 - C-560/13 - dazu BB-Kommentar von
Dipl.-Kfm. Sebastian Meinhardt, StB)

BFH: Keine Verlängerung der Festsetzungsfrist bei leichtfertiger
Verletzung der Anzeigepflicht eines Notars
(3.3.2015 - ll R 30/13 - dazu BB-Kommentar von

Julia Heinmüller, RAin/StBin)

Aktuelle Veranstaltung
BB-Fachkonferenz Finanzgerlchtsprozesse

Finanzgerichtsprozesse erfolgreich fûhren - Taktiken und Fallstricke

15.'10.2015, Frankfurt am Main

lnfos und Anmeldung: http://veranstaltungen.ruude/fg201 5frankfurt
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Bilanzrecht und B

Die Woche im Blick

Rechnungslegung
EFRAG: Verlängerung der Kommentierungsfrist zum Rahmenkon-
zept gefordert
EFRAG: Bulletin ,,Profit or loss versus OCl" in Zusammenhang mit
dem Rahmenkonzept
EFRAG/DRSC: Fragebogen zu Auswirkungen des bevorstehenden
Leasing-Standards auf Finanzkennzahlen in Kreditverträgen
DRSC: Öffentliche Diskussion zum Rahmenkonzept am '14.9.2015

DRSC: 40. Sitzung lFRS-FA

Wirtschaftsprüfung
IAASB: Überarbeitung der ISA

IDW: Anwendung des FATCA-Abkommens
WPK: Jahresbericht 201 4
WPK: Aktualisierte Mitgliederstatist¡k

Finanzierung
Deloitte: lm Mittelstand hohe Zufriedenheit mit der Hausbank -
Crowdlending spielt noch keine Rirlle

Betriebswirtschaft
BMWi: Neuausrichtung der Gründungs- und Mittelstandsberatung

Aufsätze

Prof. Dr. lnge Wulf, Dr. Heinrich Lange und
Jens Niemöller, M.5c.

E-DRS 32 - Bilanzierung von immateriellen
Vermögensgegenständen im Konzernabschluss
im Lichte von IAS 38

Am 13.5.2015 hat der HGB-Fachausschuss des deutschen Rech-
nungslegungs Standards Committee (DRSC) den Standardentwurf
E-DRS 32,,lmmaterielle Vermögensgegenstände im Konzernab-
schluss" mit Kommentierungsfrist bis zum 17.7.201 5 veröffentlicht.
Ziel des künftigen Standards ist die Sicherstellung einer einheitli-
chen Bilanzierung von immateriellen Vermögensgegenständen so-
wie die Behandlung bestehender Zweifelsfragen zur Stärkung der
lnformationsfunkt¡on im Konzernabschluss. Bereits berücks¡chtigt
wurden dabei die geplanten Änderungen im Zuge des Regierungs-
entwurfs für das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG), das
bereits vom Deutschen Bundestag mit letzten Anpassungen verab-
schiedet worden ist. Der Beitrag zeigt die zentralen lnhalte des
E-DRS 32 auf und diskutiert diese mit Hinweisen auf die Regelun-
gen nach den lnternational Financial Reporting Standards (IFRS).

Prof. Dr. Stefan Müller

Neue monetäre Schwellenwerte im HGB -
Update 2u882015,241f.
Nach dem verabschiedeten BiIRUG können die geänderten 55 267,
267a Abs.1,277 Abs.1 und 293 HGB bereits rückwirkend für nach
dem 31.12.2013 beginnenden Geschäftsjahre angewendet werden
- allerdings nur gemeinsam. lm Beitrag wird die beschlossene
Möglichkeit der rückwirkenden Anwendung der erhöhten Schwel-
lenwerte kurz dargestellt und kritisch diskutierl.

Entscheidungen

BFH: Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten bei
Passivprozess
(16.12.2014 -Vlll R 45/12 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Joachim Hennrichs)

BMF: E-Bilanz - Veröffentlichung der Taxonomien 5.4 vom
3. April 2015
(25.6.2015 - lV C 6 - S 2133-b/1 1/10016 :006 - dazu BB-Kommenrar von
Prof. Dr. Christ¡an Zwirner)

Arbeitsrecht
1833 Die Woche im Blick

Entscheidungen
LAG Berlin-Brandenburg: Befristung eines Arbeitsvertrags -
Eigena rt der Tätigkeit (3.2.201 5 - 7 Sa 2009 / 1 4)
BAG: Außerordentliche Kündigung - Nutzung dienstlicher Ressour-

cen zur Herstellung privater,,Raubkopien"
(1 6.7 .201 s - 2 AZR 8s I 1 sl
BAG: Schadenersatzanspruch bei Erteilen einer unzutreffenden
Auskunft (21.5.201 5 - 6 AZR 349 / 1 4)
BAG: Freistellung des Betriebsrats von erforderlichen Rechtsan-
waltskosten (18.3.2015 - 7 ABR 4/13)
BAG: Mindestlohn für pädagogisches Personal - Entgeltfortzah-
lung an Feiertagen und im Krankheitsfall
(1 3.s.201 s - 10 AZR 4es /1 4)

Aufsatz
Dr. Bettina 5charff, RAin/FAinArbR

1 835

Rechtsschutzmöglichkeiten Dritter bei
Arbeitskampfmaßnah men

lmmer häufiger liest man derzeit in der Zeitung, dass wieder eine
Arbeitnehmergruppe durch Streikmaßnahmen versucht, eine Ver-

besserung ihrer Arbeitsbedingungen zu erreichen. Vielen dieser
Streikmaßnahmen ist gemein, dass sie sich nicht ausschließlich
zwischen dem unmittelbaren Kampfgegner und der Gewerkschaft
abspielen, sondern auch Dritte betreffen, die keine Möglichkeit ha-
ben, auf die Tarifforderung der streikführenden Gewerkschaft Ein-

fluss zu nehmen. Unter welchen Voraussetzungen solche Dritte,
die auf die Tarifforderungen der streikfrìhrenden Gewerkschaft kei-
nen Einfluss nehmen können, Rechtsschutzmöglichkeiten haben,
soll Gegenstand dieses Beitrags sein.

Entscheidungen

BAG: Jubiläumszuwendung - Günstigkeitsvergleich
(1 0.1 2.201 4 - 4 AZR s03 / 1 2)

BAG: Anspruch auf Abschluss.eines Altersteilzeitarbe¡tsvertrags
(1 0.2.201 5 - 9 AZR 1 1 s / 1 4l

BAG: Entgeltfortzahlung bei Alkoholabhängigkeit - Verschulden
und Rückfall
(18.3.201s - 10 AZR99/14)

1 838

Aktuelle Veranstaltung
Deutsche Arbeitsrechtskonferenz
Miteinander - Gegeneinander: Brennpunkte im betrieblichen Alltag

11.11.2015, Allianz Arena München

lnfos und Anmeldung: wwwarbeitsrechtskonferenz.de

'1839

Die Erste Seite
Professor Dr. Dr. h.c. mult. Peter Hommelhoff

Bottom up statt Top down im Bilanzrecht!
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Zeitschrift für Wett- und Glücksspielrecht

Editorial
Prof. Dr. Christian Koenig, LL.M.
Keine Entscheidung nach dem Digibet-Beschluss
des Bundesgerichtshofs

Aufsätze

Prof. Dr. Johannes Dietlein unil SaschaPeters
Das Sportwetten-Konzessionsmodell auf dem unions-
rechtlichen Prüfstand

Prof. Dr. RaIfP. Schenke
Online-Casinospiele: Rien ne va plus?

Dr. Jörg Bewersdorff
Der Weg zur Siebten Novelle der Spielverordnung

Dr. Ingo Fieiller
Evaluierung des Sperrsystems in deutschen Spielbanken

Dr. Juliane Hilf und Klaus Umbach, LL.M.
Rechtsprechungsübersicht zum Sportwettkonzessions-
verfahren

Dr. Jens KaIþe und Suen Buth
Internetsozialkonzepte der Lotteriegesellschaft en

Christian Schütze, M.A. und Dr. Jens Kalke
Jugendschutz und jugendspezifi sche Suchþrävention
im Glücksspielbereich

Nils J. Janson
Zur interföderalen Kohärenz in Bundesstaaten

Rechtsprechung

Keine Schadensersatzansprüche wegen behördlicher
Untersagung der Sportwettvermittlung
BGH, Urt. v. 16.4.2015 -IJIZR2O4lt3
Anmerkung von Dr. Peter Mailiinder, M.C.J.

Wirksame Revisionsrücknahme nach mündlicher
Verhandlung zur Hauptsache
BGH, Beschl. v.7.s.2O15 -IZRt71llo - Digibet II

Erfol glose Nichtzulassungsbeschwerde
BVerwG, Beschl. v. 25.2.2015 - I B 36.14

Trinkhalle ist keine Schank- und Speisewirtschaft
OVG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 5.2.2015 -
3LA34114

Schleichwerbung für Online-Poker-Anbieter
VGH Bayern, Urt. v. 9.3.2015 - 7 BV 13.2153
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oVG Hamburg, Beschl. v. 11.3.2O15 - 4Bs 228114

Trennungsgebot bet¡effend Wettvermittlungsstellen
und Gaststätten ist verfassungs- und unionsrechtskonform
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 18.3.2015 -
4B 1173114

Anmerkung von Sascho Peters

Fernsehwerbung flir "bet-at-home"
VGH Bayern, Urt. v. 2.4.2015 - 7 B 14.1961
Anmerkung von Dr. Michael Stulz-Herrnstailt und
Chrßtoph Engelmann
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Ubergangsregelungen ist derzeit offen
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VG Regensburg, Urt. v. 22.1.2015 - RO 5 K 14.90

Poker in den Varianten ,,Texas Hold'em" und
,,0maha Holdem" ist Glücksspiel
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VG Wiesbaden, Beschl. v. 16.4.2015 - 5L 1448114.\M
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erfasst
VG Karlsruhe, Urt. v. 24.4.2015 - 6 K 15141 13,

6 K 1515/13, 6K1532113
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+Editorial ....
Genetische Analysen und Versicherungsrecht
Von Christiøn Kopetzki

Beiträge
Ð Berufs- und haftungsrechtliche Fragen iZm der Transplantation
von Allografts in der OrthoPädie. .

Die Arbeit setzt sich mit einigen Sonderfragen auseinander, die tZm der Transplantation von Körperteilen
in der Orthopädie aufgeworfen wurden. Zunächst wird die Verantwortlichkeit der einzelnen Akteure für die
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Jah resrend ite 3,1 1"/".
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Gru nderwerbsteuer, Eintragungsgebü hr.
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Bei lnteresse bitte direkt beim Eigentümer unter 022541723 86 -
Frau Jennifer Kiss - melden.
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BVergG-Novelle 2
Ministe rrat beschl

Die Novelle 2015 z:um Bundesvergabegesetz 2006 wurde am

7.7.201,5 im Ministerrat beschlossen. Das Ziel der Novelle
ist insbesondere der Entwicklung gegenzusteuern, dass die

Vergabe öffentlicher Aufträge in der Praxis fast ausschließlich

auf Basis des Preises (,,Billigstbieterprinzip") erfolgt, obwohl
auch das aktuelle BVergG eine Präferenz des ,,Bestangebots-
prinzips" vorsieht. Die zwei wesentlichen Bestimmungen, um

dieses Ziel zu erreichen, sind der neue $ 79 Abs 3 BVergG

und die weitergehende Transparenz bei der Subvergabe.

Das ,,Bestangebotsprinzip" wird durch den neuen $ 79
Abs 3 BVergG jedenfalls für die folgenden acht Konstella-
tionen verpflichtend verankert: Geistige Dienstleistungen;
Zulässigkeit von Alternativangeboten; funktionale Leis-
tungsbeschreibung; wenn aufgrund der Natur der Sache

ode¡ der mit der Leistungserbringung verbundenen Risiken
keine vorherige globale Preisgestaltung der Leistung mög-
lich ist; Abweichen von geeigneten Leitlinien, sofern da-
durch keine vergleichbaren Angebote zu erwârten sind; bei

Dienstleistungen, die durch vertragliche Spezifikationen
nicht so genau festgelegt werden können, dass der Auftrag
durch die !7ahl des besten Angebotes im offenen oder nicht
offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung verge-

ben werden kann; mit der Leistung im Zusammenhang ste-

hende zukünftige laufende bzw anfallende kostenwirksame
Faktoren (zB Betriebs- und Erhaltungsarbeiten, Serviceleis-

tungen, erforderliche Ersatzteil-Lagerhaltung, Entsorgung),
die im Rahmen der Angebotsbewertung berücksichtigt wer-
den sollen; Bauaufträge, deren geschätzter Auftragswert
mindestens eine Million Euro beträgt.

'ü/eiters wird auch die Transparenz bei der Subvergabe ver-

stärkt. Der Bieter muss gemäß dem neuen $ 83 Abs 2
BVergG bereits im Angebot alle Teile des Auftrages, die qr

im Wege von Subaufträgen an Subunternehmer zu vergeben

beabsichtigt, sowie die jeweils in Frage kommenden Subun-

ternehmer bekannt geben.

Der Auftraggeber kann gemäß dem neuen $ 83 Abs 4
BVergG bei Bau- oder Dienstleistungsaufträgen sowie bei

Veriege- oder Installationsarbeiten im Zusammenhang mit

Fachbeitrag
Zur Zu,lässigkeit des Verhandlungsverfahrens bei Liefer-

und Dienstleistungsaufträgen

Aktuelle Rechtsprechung [Slg 29-38]
EuGH: Keine Anderung de¡ Mindestanforderungen

nachAngebotsfrist...
EuGH: Qualifikation des Teams als Zuschlags-

krite¡ium zulässig

Schlussantrâge: Verjährung von Schadenersatz-

ansprüchen

Schlussanträge: Fastweb weitet sich aus . . . .

VfGH: Parteistellung der Verwaltungsgerichte im
Beschwerdeverfahren vor dem Verfassungsgerichts-

hof ,..
VwGH: Vergaberecht spielt nicht auf der lJØörthersee-

bühne

VwGH: Grenzen der Rahmenvereinbarung

gesprengt

BVwG: Was die EDV verbirgt
BVwG: Nullposition ohne Spekulation

BVwG: Neues zu Altlasten

2

4

5

6

7

8

9

10

t1
12

13

Newsf lash
Standardisierte Leistungsbeschreibung Verkehr und

InfrastrukturVersion 4 .....

Fezensionen

einem Lieferauftrag vorschreiben, dass bestimmte kritische

Aufgaben vom Bieter selbst, von einem mit diesem verbun-
denen Unternehmen, oder - im Falle der Teilnahme einer
Arbeits- oder Bietergemeinschaft am Vergabeverfahren -
von einem Mitglied dieser Arbeits- oder Bietergemeinschaft

ausgeführt werden müssen.

Nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer jeden be-

absichtigten Wechsel eines Subunternehmers oder jede be-

absìchtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt
gegebenen Subunternehmers gemäß dem neuen $ 83 Abs 5
BVergG dem Auftraggeber bekannt zu geben. Der Einsatz

dieser Subunternehmer bei der Leistungserbringung darf nur
nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

15
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Anwendung von $ 1023 BGB auf den
tigten, wenn die Ausübungsstelle
rn Inhalt der Dienstbarkeit gemacht

worden ist

Zur Frage, ob der Eigentümer des mit einer Grunddienst-
barkeit in Form eines Geh- und Fahrtrechts belasteten
Grundstùcks von dem Dienstbarkeitsberechtigten das Ver-
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nen gutgläubig lastenfreien Erwerb geschützt ist (Belas-

tung mit einem Abwasserleitungsrecht)

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen der Erwerb ei-
nes lanãwirtschaftlichen Grundstricks durch den GeselL-

schafter zu dem Zweck, dieses als Sonderbetriebsvermö-
gen ($ 13 Abs. 7 i.Vm. $ 15 Abs. 1 Nr' 2 Satz 2 ESIG) ln eine
Þ.rsott.ngietellschaft einzubringen, bei wertender Be-

trachtung dem Erwerb durch die Gesellschaft gleichzustel-
len ist

AGB-Recht,3. Aufl.

Handbuch Kapitalmarktstrafrecht, 3. Aufl.

1 430

L432

t434

1438

1441.

r444

1,444

Die nit .l gekennzeichnelen Enlscheidungen des BGH sind zum Abdruck in der amtlichen sammlug vorgesehen.

Nicht amfliche Leitsälze zu Entscheidungen des BGH sind kursiv gesetzt. Leitsätze zu Entscheidmgen der Instanzgerichte sind übeMiegend durch den E¡nsender oder

die Redaktion verfasst,

Die mit einem * gekenMeichneten Entscheidmgen sind zur veröffentlichung ud Besprechung in der Entscheidungssammlung zum Wirtscha[ts- und Bankrecht (WuB]

vorgesehen.

vermerkt. Ein fehlender Rechlskrafthinwãis muss daher nicht lredeuten, dass die Entscheidung nicht rechlskráftig geworden rsr'

Redakliont Rechtsanwalt Di chtistopher Kienle, Frankfurt am Main; proiessor Dr, Tobias Letu, LL.M. (EUR), Univers¡t¿it Polsdam;.Rechtsanwalt Dr. Helmut Merkel,

Frankturt am Main; Arne wittig, Elsän; Rechtsanwalt Dr, Andreas Lange, Frankturl am Main (presserechtlich verantwortlicher Redakteu)

deutscher Banken e.v., Berlin (Vorsitzender); Prolessor DL Dr' Dr' h'c' mult' Klaus

echta.D.,Hmburg;Dr'Hans-UlrichJoeres,RichteramBundesgerichtshol'Karls-
Mûlbert, Direktorães Instiluls für Internationales Recht des spar-, Giro- und Kre-

ùtzel, Chefsyndikus der DZ-Bank AG, Franl{turt a' M'

bH & Co. KG, Postfach 11 Og 32' 60044 F¡ankfurt a M ¡ Düsseldorfer Slraße 16'

Jens Zi¡ke
orat; Dr. Monika Diakilé (0 691 27 32-772' E-Mail: m diakite@wruecht de¡

llungeni (0 69)27 32-742r Telefax (0 69) 23 26 B'5

Druck: mt druck Walter Thiele GmbH & Co KG, Carl-Friedrich-Gau¡-Shaße 6, 63263 Neu-lsenburg, Telefon (0 61 02) 30 77 0'

Be WERTPAPIER-MITTEILUNGEN beträgt der Abonnementpreis monaLLich € 92,90 ("]r"g!].J '/. MwSt € 6,08) + € 7,45 Vrersandko-slenzusjhlag

(ei .rr*f åt * w.n*ertsteue¡ + € 9,10ìáÃã"ar.ãü""""."irag. Für MitgÌieder de¡ ARGE Bmk- und Kapitalmarktrecht gibl es tür die Dauer

à" n Rabatt von 50 7. auf den Abonnemenlpreis

Im Preis i¡begrilten sind die jährlichen zwei Einbaûddecken

Bei NichtbelieleMg infolge höherel Gewalt oder i¡folge von ArbeitskämpteÍ bes[ehen keine AnspIúche gegen den Verlag

Abbestellungen nur zum Quarlalsende bei dreiwöchiger KündigungsfrisL

o2015 Hefausgebergemeinschaft \ TERTPAPIER-MITTEILUNGEN, Flankfurt am Main ISSN 0342-697 1

Urheb h geschüLzt, Urheberschutz chten Gerichtsentschei-

dunge reãigiertwordensind Jede nzendesurheberechts-

gesetz àJtigingen, ÚberseLzungen inspeicheMg und Ver-

arbeitung in elektronischen Systemen

Manuskripte: Di r verfôsser den Beitrag oder eine-n B_eilrag mit gleichem Gegenstand nichl zeitnah

andeNeitig dnb und Redaklion keine Haflung. Mit der Annahne zur Veröflentlichung eruirbt der

Verìag vom Verf die Zeit bis zw Ablauf des U¡hebe¡¡echts und die Befugnis zur Einspeicherung in

eine DaLenbank cken im wege eines photomechanischen oder eines anderen Ve¡fahrens

Hinweise für Autoren mter ww wertpapiemitleilungen.de

WERTPAPIER-MITTEILUNGEN TCiI IV

i.

f-

II



- Wettbewerb in Recht und Praxis 8 /2015

itigungsklagen
Kartellrecht ...

M.

und anderen
er Schutz
.9 lit.b IIWG .

pD Dr. Jan Eichelberger, LL.M', Jena

Rechtsprechungsreport Urheberrecht

2014 (Teilzl " " '

Dr. Elmar Mand, LL.M' (Yale), Marburg

Preisbindung für verschreibungspflichtige

AJzneimittel vor dem EuGH .

RA Mag. Dr. Lothar Wiltschek und RAin

Dr. Katharina Majchrzakr Wien
Wettbewerbs- und Markenrecht in
österreich (Teil 1) '

929

934

941

950

957

l¡¡ Hnlr

eines farbigen Stoffmusters
A¡f l0; UrhG 55 7, 97; UWG $ 4 Nr. 9;

s 1s9
OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 12.05.2015 -
11 U 104/14

Schutzumfang eínes regional beschränkten
Unternehmenskennzeichenrechts mit
beschreibenden Anklången
MarkenG $$ 14, 1 5
OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 07.05.2015 -
6 U 39/r+

Urheberschutz für eine Bedienungsanleitung
ZPO 5 767 Abs. 2; UrhG SS 2, I 5, I 7 Abs. 2, 72,

$ 97a; UWG $ 8 Abs.4; MarkenG 55 14, 24;
BGB S 82s
OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 26.05.2015 -
1l u 18/t4

Organisationsverschulden, Ordnungsgeld-
höhe und Kostenentscheidung bei Mindest-
ordnungsgeld
zPo s 890
OLG Frankturt a. M., Beschluss vom 17.0ó.2015 -
6W 48/15

OLG Celle
MOVICOL-Zulassungsantrag
UWG SS 3,4 Nr. I 1, I, 17 Abs. 2 Nr. I b und c
OLG Celle, Urteil vom 19.02.2015 - 13 U 107/09 .

Kommentar von RA Dr. Björn Kalbfus, LL.M. . . . . .

OLG Thüringen
Reisegewerbekarte
BGB SS 278, 339 S. 2; HwO 5 1

OLG Thüringen, Beschluss vom 05.05.2015 -
2U 4t/15

OLG Düsseldorf
Zulässigkeit von Arzneimittelrabatten durch
ausländische Versandapotheke
AEUV Lft.34, Att.3ó; AMG a. F. 5 78;
AMG 5 78 Abs. I S. 4; UWG S 4 Nr. I 1

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 24.03.2015 -
I-20U 149/13

Geltendmachung von Ansprüchen wegen
Verletzung einer Gemeinschaftsmarke durch
nicht in Gemeinschaftsmarkenregister
eingetragenen Lizenznehmer?
GMV 4ft.23 Abs. I S. I
OLG Düsseldort Beschluss vom 31.03.2015 -
r-?0 u 259/13

OLG Hamburg
Werbung mit Ergebnissen e¡ner
Anwendu ngsbeobachtung
UWG SS 3, 5 Abs. t 5.2 Nr.1,8 Abs. t,4 Nr. I l;
HWGSs
OLG Hamburg, Urteil vom 29.01.2015 -
3 U 8t/14

LG Coburg
Werkstattbindung in der Kaskoversicherung
UWGSs
LG Coburg, Urteil vom 09.04.2015 - l HKO 68/14

LG Gießen
Mietwagenfahrt ohne vorherige Bestellung
UWG S 4 Nr. I l; PBefG 5 49 Abs. 4 S. 2, $ 47 Abs. 2
LG Gießen, Urteil vom 26.05.2015 - 6 O 59/14 . . .

LG Halle
Einwilligung in Telefonwerbung
UWG $ 7 Abs.2 Nr. 2
LG Halle, Urteìl vom 23.04.2015 - B O 94/14 .....

LerrsÄrze

Bucn gespRrcHUNG

PD Dr. Ronny Hauck, Karlsruhe
Krebs, Peter/Becker, Maximilían: Lexikon des
Wettbewerbsrechfs, ., .

999

1 002

f 004

1008

RECHUNG

1 009
1015

OLG

OLG

Fahrdienst zur Augenkliník
LMG SS 3, 4 Nr. l l,9 8 ,4bs. I S. I Fall 2;
RL 200ó/l 23/EG über Dienstleistungen im
Binnenmarkt Erw.-Gr.33, Art. 2 Abs. 2 Buchst.f;
HWG 5 I Abs. I Nr. 2, S 7 Abs. I S. I Nr. l;
UmwG S 2 Nr. I, SS 4 ff., S 20 Abs. I Nr. I bis 3,

SS I 90 ff., $ 202 Abs. I Nr. I ; Freistellungs-
Verordnung $ 1 S. / Nr.4 Buchst. e
BGH, Urteil vom 12.02.2015 - IZR2l3/13......
Mundspüllösung ll
AzneimìttelG g 2 Abs. I Nr.2 lit.a;
RL 2001 /83/EG AÌt. I Nr. 2 lit. b
BGH, Urteil vom 08.01.2015 - IZR141/18 ......
Motorradteile
BGB 5 199 Abs. l; UrhG g /J S. /, SS 97, tO2 5.2
BGH, Urteil vom 15.01.2015 - IZRI4B/13 ......
Diglbet ll
zPo 5 565 S. 2
BGH, Beschluss vom 07.05.2015 - IZRlTt/t0 . .

Kosten für Abschlussschreiben ll
BGB SS ó77, ó83, 670; RVG-VV Nr.2300
BGH, Urreit vom 22.01.2015 _ IZRSg/14 .......
Gegenvorstellung gegen Festsetzung des

ÏråXt 
o"t Beschwerdegegenstandes

BGH, Beschluss vom 17.11.2074 , I ZB 31/14 . . .
Kôln

Rezeptsammelstelle

Karlsruhe

966

969

972

976

979

982

983

989

990

101ó

1018

1020

1021

1025

.1027

.1029

103 1992

\M/ a

996 1032



r
Neue Zeitschr itt für Verwaltungsrecht
Schriftleitung: Rechtsanwalt Professor Dr. Achim Schunder

Rechtsanwältin Dr. Christiane Prause

Beethovenstraße 7b, 60325 Frankfurt a. M.

lnhalt

Aufsàtze

I Kurze Beiträge

Zur Rechtsprechung

Mitteilungen

Buchbesprechungen

Rechtsprechung

EGMR

EuGH

M. Reb entis ch, Umsetzung der EU-Energieeffizienz-Richtlinie im
deutschen Immissionsschutzrecht

M. Kment, Die öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung des Staates
als Anlagenbetreiber

T. Scbmitt/S. Woblrab,Haftung des Bundes in der Auftragsverwaltung
am Beispiel des so genannten ,,Moratoriums" für Kernkraftwerke

H. Lackner,Das Fünfundzwanzigste Gesetz.zur Anderung des Bundes-
ausbildungsförderungsgesetzes (25. BAföGAndG)

C. Bamberger,Der ruhende Verwaltungsprozess

P. F. B uhm ann, \X/ irtschaftsverwaltun gsrecht im Grenzbereich zwischen
wirtschaftlichem und hoheitlichem Handeln

14 2o1s

955

963

963

964

III

N. D äumich en, Herlung fehlerhafter Zw eckv erbandsgründungen -
Grundsatzentscheidung des OVG Bautzen

H.-J. Müggenborg,Düsseldorfer Abfallrechtstag 2015

A. Engels, Die Verfassungsgarantie kommunaler Selbswerwaltung
(K. Lange)

.f. Dietlein/f. Hellermann, Klausurenbuch Öffentliches Recht in Nord-
rhein-\Øestfalen ( A. Heuscb )
D. DavydoviE.-R. Hönes/T. Otten/B. Ringbeck, Denkmalschutzgesetz
Nordrhein-lØestfalen (1. Wasmuth)
'$7, Zimmerling/Robert G. Brehm, Hochschulkapazitätstecht. Bd. 1:
Der Kapazitätsprozess, Hochschulk apazitätsrecht. Bd. 2 : Verfassungs-
rechtliche Grundlagen - Materielles Kapazitätsrecht (J. Müller)

H. Schäfer/I. Schäfer, Niedersächsisches Nachbarrechtsgesetz
(NNachbG) (1. Míiller)

24. 7.14-28761111 Geheime Gefängnisse der CIA fúr Terrorverdächtige in Polen

23. 4.1,5 - C424t13 Schutz von Tieren beim Transport (Ls.)

Anm. T Guretzþi

24. 3.1,5 - 1 BvR2880/11 Grunderwerbsteuerliche Behandlung von Baulandumlegungen

NVwZ 201.5,Heft 14

921.

927

932

938

942

944

948

950

952

952

9s3

954

9s4

BVerG



BVerwG

BVerwG

BVerwG

BVerwG

BVerwG

BVerwG

10.12.14- 6C18113

1.6. 4.1,5- 4C.12114

4.12.14-4C33113
28.1L.14- 20F 5114

4. 3.1.s-68s8114
15.10.14- 9C8lt3

verfassungsmäßigkeit eines telekommunikationsrechtlichen Entgelts

Anm. M. Bergmann

{opmenkontrollantrag auf Feststellung von Ergänzungsbedürftigkeit

Anm. Á. Milstein
Umstellung einer Verpflichtungsklage auf Fortsetzungsfeststellungsklage

Berufungsbegründung kein tauglicher Gegenstand einer Sperrerklärung

Rechtsweg bei vereinbarung eines Entgelts für Verbreitung von Programmen

Erhöhte Hundesteuer für Kampfhunde

967

983

984

985

986

989

991.

992

996ovGMänsær 6.11..14- 8f-1101,114 Veröffentlichung von umweltinspektionsberichten

BGH 3. 3. 15 - E¡VR 44113 Widerrufsvorbehalt in energiewirtschaftlichen Verfahren

NVwZ aktuell In eigener Sache, Nfll
Rechtsprechung in Pressemitteilungen

Rechtsprechung in Leitsätzen

Gesetzgebungsverfahren

999

V
V

VI
uII

Fachanwalts-Lehrgang

Verwaltun srecht

Düsseldorf surt: 12,1 1 '2015

SChefmbeàk sn,t, 24,09'201 5 )sûnstiserer Pre¡sda

U¿øilcnis nunrgen¡et - ca.4lkm vln Essen eigene Seninanàune

5ffi1":ãL,*, år*

Beilagenhinweis
Mit dieser Ausgabe verbreiten wir Beilagen

vom VERLAG C'H.BECK.

Wir bitten unsere Leser um Beachtung!

Weitere lnformationen finden Sie unter www'ABBER-seminare'de

Helfen mit Herz.
Geldauflagen für kranke Kinder

Die Stiftung fördert ¡m ¡ngen die

bestmöglic¡e Behand er und ihrer

Familìeñ und hilft in N rokratisch'

S*iftunq
fü¡.ki4rìkd

Krnlq,f

li/

Schenken Sie Zukunft - Helfen Sie jetf
durch die Zuweisung von Geldauflagen.

wì /w.st¡ftung-fuer-kranke-kinder de

Konto für Geldauflagen:

DE48 6415 0020 0002 0441 36

SOLADESlTUB

lnfotelefon: 0707 1 - 2981 455

NVwZ - Neue ZeitschtlÍt
für Verwaltungsrecht

Schriftleitune und Verlagsredaktlon:
Rechtsanlialt Professor Dr. Achim
Schunder (veranrwonlich fur den Text-
teil) und Rechtsanwältin Dr. Christiane
Ptaree.
Beethoven 60325 Frank-
furt a.M hrift: Postfach
110241, ankfurt a.M..
Telefon: 91-0, Telefax:
to 69t 75 6091.-49.
È-vtáil, Nv*zobeck-frankf urt.de,
Internet: ww.nwvz.de.

Manuskriote: Manuskripte sind an die

Redakti,on zu senden. Der Verlag
haftet nicht für ManuskriPte, die

unverlanqt eingereicht werden' Sie

kömen ãur zuiúckgegeben werden.
wenn Rückporto beigefügt ist. Die
Annahme zur Veröffentlichung muss

der Annahme
übertrâgt der
.BECK an sei-

nem Beitrag für die Dauer des gesetz-

lichen Urheberrechts das exklusive,
räumlich und zeitlich unbeschränkte
Recht zur Vervielfältigung und Ver-
breituns in körperlicher Form, das

Recht iur offentlichen \liedergabe
und Zueänelichmachung' das Recht
zur Aufãah-me ìn Datenbanken, das

Recht zur Speicherung auf elektro-
nischen Datenträgern und das Recht
zu deren Verbreìtung und Verviel-

;'::i:;
heute

noch nicht bekannte Nutzungsfor-
men. Das in $ 38 Abs.4 UrhG nie-
derseleqte zwingende Zweiwerwet-
tonãs."iht des Áutors nach Ablauf
von"l2 Mutt¿Len nach der Veröffent-
Iichung bteibt hiervon unberührt.

Urheber- und Verlagsrechte: Alle in
dieser Zeitschrift veröffendichten Bei-

ich geschützt'
röffentlichten
und ihre Leit-

sätze, denn diese sind geschützt, so-
weit sie vom Einsender oder von der

breitet oder verwertet werden.

Disposition, Herstellung Anzeigen,
tecËnische Daten: Telefon (0 89) 3 81

(089]| 38789's99'
beck-de
r den Anzeigenteil:

Bertran Götz.

Verlas: Verlae C.H.BECK oHG, Vjl-
helästr.9, -80801 München, Post-

anschrift; Postfach 40 03 40, 80703
München, Telefon: (0 89) 3 81 89-0'
Telefax: (0 89) 3 81 89-3 98, Post-

bank München: Nr.6229-802, BLZ
700 100 80.

Erscheinunsweise: Zweimal monatlich.
Kombina"tionsbezug NVwZ mit zwei-
mal monatlichen Beiheft (Nebenblatt)

NVwZ-Rechtsprechungs-Report Ver-
waltungsrecht.

oerhalb von 6 Wochen nach dem Er-

bar.

Versandkosten ieweils zuzùglich.

Bestellungen über jede Buchhandlung
und beim Verlag.

KundenSeniceCenter:
Telefon: (0 89) 3 81 89-750'
Telefax: (0 89) 3 81 89-358.
E-Mail: bestellung@beck'de

Abbestellungen müssen 6 Vochen vor
Halbiahresschluss erfolgen.

Adressenânderungen: Teilen Sie uns
rechtzeitig Ihre Adressenänderungen
mit. Dabei geben Sie bitte neben detn
Titel der Zeitschrift die neue und die
alte Adresse an.

Hinweis gemäß g 7 Abs.5 der Post-
dienste-Datenschutzverordnung: Bei
Anschriftenänderung des Beiiehers
kann die Deutsche Post AG dem
Verlag die neue Anschrift auch dann
mineilen, wenn kein Nachsende-

kann
'laget

beim
Verlag widersprechen.

Druck: Kessler D¡uck und Medien
GmbH & Co. KG. Michael-Schäffer-
Straße 1, 86399 Bo'bingen.

{

IV NVwZ 20l5,HeÍt14



folio
Gunst internation

nach Objekte

I
t

ösrenREttrHtscHE tMMoeltLtEN zEtruNtr

Pr¡L .1ul -Nr C1 01 122039149 M

0\terr Wir tschaltsvcrl¡q, (ìrLlrrl)rrg5tr l5 ll20 Wrcn

Rct(rurcrì irr Pl lr55 l00B Wicn, Prl:trrtlr¡ttntt fltì

HLIIPRLI\ I II

8r tAt-lR(ì/\N(ì

AUSGABE

o7-o8
2o^"15

Wohnsti¡die: So wollen Herr

und Frau Osterreicher wohnen.

Alles zum 42. Bundestag der lmmobilien-

r.rnd Vermögenstreuhänder in Wien.

Hande
Handelsimmobilien
lnvestoren ganz oben.

aber größer als das An
J

I

{-

r
{-

rs

ã
il
É

õ

Gute Aussichten für Anleger!
lhr Überblick über attral<tive kurz- und langfristige
Anlagemöglichl<eiten im Al<tuellen Wiener Zinhausmarl<tbericht.

www.eh I .at / marktbe ric hte 'L*::lllrlt ñ
Wir leben

lmmobilien



I rrrrHnLr

AKTU ELLES

6 Die Vermittlungsleistung hat ihren Wert!
Ein Kommentar von Michael Pisecþ.

B Neues Online-Beweftungstool
IMMOunited stelÌt IMMOvaluation vor.

9 Immo-App des Monats
,,Buy Sell Repeat" ist eine Spiele-App flir den An- und

Verkaufvon Objekten.

10 Knapp an der 7.000-Euro-Marke
Zoomsquare analysiert die Preisentlvicklun$ in Salzburg-

Stadt.

11 Master-Studiengang,,Smart Cities"
Ab dem Wintersemester 20161L7 will die FH Salzburg

dieses Nowm anbieten.

TH EMA

12 ,,Ein ewiger Dauerbrenner ist die

Wohnrechtsnovelle"
Am 21. Mai wurde Georg Edlauer zum neuen Fach-

verbandsobmann gewâillt. Im OlZ-Interview erklärt e¡

wie er sich ein modemes Wohnrecht vorstellt.

1.4 Neue Vergabekriterien für Wiener
Gemeindewohnungen
Wer länger in der Stadt lebt, soll eher zum Zug kommen.

18 Substanz und Preis sind entscheidend
Die 3SI Immogroup spezialisierte sich auf den Kauf von
Zinshäusem in Wien, deren Parifizierung und Revitalisie-

rung. Im OlZ-Interview zeigt sich Geschäftsftih¡er Michael

Schmidt mit der Marktentwicklun$ zuÍäeden.

42 Wic die Österreicher wohnen wollen
Die Idylle auf dem Land beschert den Österreichem das

größte Wohnglüch besagen die Ergebnisse einer aktuellen

Befragung von s Real und Wohnnet'

44 Stabite Großwetterlage bei Immobilien
Bei der Präsentation des Immobilienpreisspiegels 2015

zeigte sich die Spitze des Fachverbands entspannt'

STEIERMARK SPECIAL

16 Mit Rebstöcken auf Du und Du
Der Wohnimmobilienmarkt der südsteirischen Weinstaße

hat Charme - und ist weiterhin unterbewertet'

17 Etliche branchenfeindliche Bedin$un$en
Gerald Gollenz, der Fachgruppenobmann in der

Steiermark, durfte sich kütrzlich über die Wiederwahl

zum stellverüetenden Fachverbandsobmann freuen'

COVE RSTO RY

36 Handel im Portfolio
Handelsimmobilien stehen in der Gunst internationaler

Investoren ganz oben. Die Nachfrage nach Objekten ist

aber größer als das Angebot.

40 Die Erste ihrer Art
Österreich bekommt in der Seestadt Aspern eine gema-

nagte Einkaufssüaße. Betieben wird sie von der SES in
einem Joint Venture mit der Stadt Wien. Im OlZ-Interview

erläutert SES-Geschäftsführungs-Vorsitzender Marcus

Wild das PionierProjekt'

4I \MKW-Kampagne gegen Leerstand
Das ServiceCenter Geschäftslokale macht mit einer

Plakatkampagne auf Wiener Geschäftslokale aufrnerksam,

für die neue Mieter oder Eigenttimer gesucht werden.

TIPPS ft EVENTS

50 Lehrgang
Um ,,Fotografieren und Fotobearbeitung frir Immobilien-

makler" geht es am 15. September 2015 i\ Hohenems.

RECHI ft SERVICE

2l Rechtsfra$en aus der Praxis
Mag. Rudolf North, Geschäftsführer der Fachgruppe

Wien, antwortet.

23 Option zur Verlängerung eines befristeten
Mietvertrags
Ein OlZ-Rechtstipp von FH-Doz. Mag. Christoph
Kotlbauer.

25 Bundestag 2015 Special
Alle Informationen mnd um Anmeldung, Programm,
Vorträge, Workshops und Unterhaltung am Bundestag

2075 zum Heraustennen.

30 Serviceindizes

34 Das wirkliche Leben
Ein Kommenta¡ von Mag. Hans Jörg Ulreich.



-ÈÞv'
\14

\a¿l
Zeitschrift für Schweizerisches Recht

Revue de droit suisse

Rivista di diritto svizzero
Revista da d svzzer

Band I 34 (2015) I ' Heft 3

Inhaltsverzeichnis

Abhandlungen

Fne,Nçors Bos¡rer/P¡.scel Jeexwr¡r, La maxime inquisitoire sociale
sous l'empire du CPC

Is¡,sBLI-e Wrr-onee¡n, Die Verantwortung von Experten beim Risiko-
management von Naturkatastrophen - Lehren aus L'Aquila für die
Schweiz

Glusnppe Dow¡'rrer-r,o, Prescription des droits du travailleur exposé à
l'amiante: entre sécurité du droit etjusticiabilité des droits subjectifs

Buchbesprechung

Uns Faser, Schweizerische Rechtsgeschichte aus Eugen Hubers Feder,
Band 3 zur Schriftenreihe zu Eugen Hlber (Theodor Bühler)

223

257

281

313



¿
a

IVÉ

Journal of Business Law

Issue 5 2015

of Contents

Marcotte Trilogy and the Further Fragmentation of Federal

Powers in Canada

11.H. Og¡lvie 383

Tael one Partners: contractual Interpretation as an Iterative Process

' Konrad Rodgers and Joe-han Ho

A Growing Good Faith in Contracts

Julie-Anne Tarr

393

410

Marine Insurance Law in Japan: A Structure Based on a Combination

of Civil Law and English Marine Policy Wordings
Satoshi Nakaide 416

432Book Reviews



1À-is

BKß
Zeitschrift für
Bank- und
Kapitalmarktrec

a

6. ?

Herausgegeben von Paul Assies, Rechtsanwalt, Köln

Dr. Heiko Beck, Rechtsanwalt, Hamburg

Dr Helmut Bruchner, Rechtsanwalt, lVünchen

Prol Dr. Petra Buck-Heeb, Hannnover

Dr. Jürgen Ellenbergeç Richter am BGH, Karlsruhe

Dr. Markus Escher, Rechtsanwalt, München

Prof Dr. Dr. Stefan Grundmann, LL.M., Berlin

Prof Dr. Mathias Habersack, München

Dr. Uwe lahn, Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

Ralf Josten, LL.M., Rechtsanwalt, Köln

Prol Dr iens Koch, Bonn

Prof. Dr. Hans-Michael Krepold, Gauting

Dr. Volker Lang, Rechtsanwalt, Bonn

712015, Seite 265-308, 15. Jahrgang

ht
Prol Dr. Katja Langenbucher, Frankfurt

Klaus M. Löber, Rechtsanwalt, Frankfurt am l\4ain

Dr. Rainer Metz, Bundesministerium für Verbraucherschutz,

Ernährung und Landwirtschaft, Berlin

Dr. h.c. Gerd Nobbe, Vorsitzender Richter am BGH a.D., Karlsruhe

Prof. Dr. Andreas Pfingsten, MÜnster

Dr. Patrick Rösler, Rechtsanwalt, Heidelberg

Prol Dr. Frank A. Schäfei LL.M., Rechtsanwalt, Düsseldorf

Hartmut Strube, Rechtsanwalt, Düsseldorf

Dr. Hanno Teuber, Rechtsanwalt, Frankfurt

Dr Jùrgen Vortmann, Rechtsanwalt, Cloppenburg

Dr. Wolfga n g Weitnauer, lVl. C. 1., Rechtsanwalt, lV ü nchen

Dr Stefan Werner, Rechtsanwalt, Frankfurt am lVlain

lJ

Aufsätze

RA Dr. Dieter Bohnert/
RA Dr. André-M. Szesny,

LL. IVI.

Moritz Feuchter/

RAin Dr. Gertraud Bauer

RA Aljoscha Schmid-
berger

Geldwäscheverdachtsanzeige beí Kenntnisnahme von der Selbstanzeige eines Bank- 265
kunden? - Zum Umgang mit dem Rundschreiben der BaFin 0112014 (GW) -
lm Rahmen ihres Rundschreibens 'll2014 (GW) hat die BaFin ausgeführt, dass die Kenntnis von einer

strafbefreienden Selbstanzeige des Kunden die Anzeigepflicht des 5 1 1 Abs. 'l GwG auslöst, ,,sofern
dic darin genannten Voraussetzungen vorliegen". Diese Aussage hat zu einer erheblichen Unsicher-

heit auf Seiten der Kreditwirtschaft sowie einigem Unverständnìs in der Literatur geführt. Die Verfas-

ser analysieren das Rundschreiben und geben anschließend Antworten auf praxisrelevante Fragen

zum Umgang mit dieserThematik.

Transparenz beim Vertrieb kapitalbíldender Lebensversicherungen: Der Bankenvertrieb 271

im Fokus aktueller Rechtsprechung

Die Frage der Offenlegung von Provisionsansprüchen beim Abschluss von kapitalbildenden Lebens-

versicherungen im Bankvertrieb hat im letzten Jahr sowohl den BGH als auch den Bundestag be-

schäftigt, Die Autoren beleuchten die gegenwärtige Rechtslage unter besonderer Berücksichtigung

der aus dem Bereich der Anlageberatung bekannten Judikatur zu Rückvergütungen und geben

Handlungshinweise zu einem rechtssicheren Umgang.

lnhalt und Reichweite von Verlustteilnahme- und Wiederauffüllungsklauseln von Ge- 214

nussscheinen - zugleich eine kritische Betrachtung der Entscheidung des LG München I

v. 31. 7. 2014 - 5 HK O 27989112

Der Aufsatz analysiert die gegenwärtig in hohem Maße präsente Frage, wie die Verlustteilnahme-

und Wiederauffüllungsklauseln von Genussscheinen im Hinblick auf lnhalt und Reichweite auszule-

gen sind. Der Bearbeiter nimmt dabei insbesondere in einem Verfahren Stellung, in denen eine

höchstrichterliche Entscheidung der Rechtsfragen noch aussteht. Hierbei setzt er sich insbesondere

mit einer Entscheidung des LG München I v. 31 .l.2014 - 5 HK 0 21989112 kritisch auseinander.
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' ArI.3 EMRK
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'ATt.4EMRK
Chitos gg. Griechenland (4.6.2015)

'Art.6EMRK
Lhermitte gg. Belgien (26.5.201-5)
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Schmid-Laffer gg, die Schweiz 06.6.zot1)
> Art. SEMRK

Y. gg. Slowenien (28.5.2015)

K. M. gg. die Schweiz (2.6.2015)
Khoroshenko gg. Russland (GK) (30.6.2015)

> Art. ToEMRK
Delfi AS gg. Estland (GK) (16.6.20Ls)

' Art. 11 EMRI(
Manole und "Les cultivateurs directs de Roumanie"

gg. Rumänien (1,6.6.2015)
> Art. T4EMRK

Identoba u.a. gg. Georgien (L2.5.2075)
> Aír.46EMRK

Sidabras u.a. gg. Litauen (2,3.6.201.5)
> AÌt. 1 1. Prot. EMRK
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Sargsyan gg. Aserbaidschan (GK) (16.6.2015)
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> ArL 3 1. Prot. EMRK
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Weitere Urteile und Entscheidungen des EGMR

' Art. 3, 6 BMRK, $ 363aabs. 1 stPO, $$ 33Abs. r, 3ARHG
OGH 13 Os 27 l1'5tv. !5.4.2015

I(nüpfung des Ausspruchs über die Zulässigkeit
einer Auslieferung an Bedingungen widerspricht EMRK

> Art. 6EMRK,Art. 47 GRC,Art. 151Abs' r Z. I B'VG, $ z4VwGVG

VwGH Ra 2015/09/0009 v.21.4.201'5
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